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Zweck / Ziel Mit einem Teil der jährlichen Sportförderungsbeiträge an den ZSJJV will der ZSJJV-

Vorstand Projekte, die das Judo und/oder Ju-Jitsu in der Zentralschweiz fördern, 

unterstützen. 

Welche Projekte 
werden 

unterstützt? 

Unterstützt werden Projekte jeglicher Art, die der Förderung des Judo und/oder Ju-

Jitsu in der Zentralschweiz dienen. 

Beispiele: 

 Turniere in der Zentralschweiz  

 Trainings mit besonderen Trainern 

 Lager / Weekends 

 Trainings im Ausland 

 «Kulturelle Reisen» 

 Anlässe, welche Judo/Ju-Jitsu bekannter machen oder die den 

Zusammenhalt in der ZSJJV Gemeinschaft fördern. 

 Buch- / Filmprojekte 

 

Bedingungen Der Gesuchsteller hat aufzuzeigen, wie die übrigen Verbandsmitglieder oder der 

Verband von diesem Projekt profitiert oder wie sie daran teilnehmen können. 

Kleinprojekte  Als Kleinprojekt gelten Projekte bis max. 500.00 Franken. 

 Der Vorstand kann über Kleinprojekte gemäss dem genehmigten Budget bis 

zur folgenden EPK entscheiden. Der budgetierte Betrag darf dabei bis zur 

EPK des Folgejahres ausgeschöpft werden. 

 Der Vorstand präsentiert die bewilligten Projekte spätestens an der EPK des 

Folgejahres. 

 Vom Vorstand abgelehnte Projekte können an der EPK des Folgejahres 

erneut eingebracht werden. 

 

Grossprojekte Projekte, die einen höheren Betrag benötigen, müssen  

 mind. vier Monate vor der EPK eingereicht werden. 

 Über die Förderung von Grossprojekten entscheidet die EPK. 

 

Wer kann ein 

Gesuch stellen? 

Vereine und Schulen, welche dem ZSJJV angehören 

(Einzelpersonen können nur über einen Verein / eine Schule ein Gesuch einreichen.) 

 


